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Klinisch-Immunologische Sonderfacher1. Abschnitt

Sonderfach Klinische ImmunologieA. Definition des Aufgabengebiets

Das Sonderfach Klinische Immunologie umfasst die Diagnostik, die Durchfiihrung serologischer, zelluldrer, chemischer
und molekularbiologischer Untersuchungsverfahren zur Analyse des Immunsystems, die Interpretation der
diesbezlglich erhobenen Befunde, die immunologische Beratung von immunmediierten Erkrankungen sowie die
Herstellung und Prifung immunologischer Praparate.

B. Mindestdauer der Ausbildung
1. 1.9 Monate Basisausbildung
2. 2.27 Monate Sonderfach-Grundausbildung
3. 3.36 Monate Sonderfach-Schwerpunktausbildung, gegliedert in ein Modul Klinische Immunologie und ein
wissenschaftliches Modul, wobei sich das Modul Klinische Immunologie auf zumindest 27 Monate verkurzt, sofern

das wissenschaftliche Modul absolviert wird.

2. AbschnittSonderfach Klinische Immunologie und Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin

A. Definition des Aufgabengebiets

Das Sonderfach Klinische Immunologie und Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin umfasst neben der gesamten
Klinischen Immunologie die Diagnostik, Beurteilung und Behandlung von heimischen und von weltweit, insbesondere
in tropischen und subtropischen Landern, vorkommenden Infektionskrankheiten, den Bereich der Migrations- und
Reisemedizin, die Epidemiologie von Infektionskrankheiten sowie die Kenntnis und Durchfihrung von
prophylaktischen Malinahmen gegen Infektionskrankheiten, insbesondere die Impfpravention bzw. das Impfwesen wie
auch Chemoprophylaxe und Immuntherapien, und damit verbundene Wirksamkeitsevaluierungen.

B. Mindestdauer der Ausbildung
1. 1.9 Monate Basisausbildung
2. 2.27 Monate Sonderfach-Grundausbildung
3. 3.36 Monate Sonderfach-Schwerpunktausbildung, gegliedert in ein Modul Klinische Immunologie und Spezifische
Prophylaxe und Tropenmedizin sowie ein wissenschaftliches Modul, wobei sich das Modul Klinische Immunologie
und Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin auf zumindest 27 Monate verkurzt, sofern das wissenschaftliche
Modul absolviert wird.

In Kraft seit 01.06.2015 bis 31.12.9999


file:///

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	Anl. 15 ÄAO 2015
	ÄAO 2015 - Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungsordnung 2015


